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574M02
D: +418.66 m
S: +416.03 m

H: 2.63 m
Ø: 1000 mm

SA:+416.03 m

574M01
D: +419.06 m
S: +415.76 m
H: 3.30 m
Ø: 1000 mm
SE:+415.81 m
SA:+415.76 m

176M22
D: +418.59 m
S: +415.05 m
H: 3.54 m
Ø: 1200 mm
SE:+415.20 m
SE:+416.43 m
SE:+415.25 m
SA:+415.05 m

301M09
D: +423.02 m
S: +417.69 m
H: 5.33 m
Ø: 1000 mm
SA:+417.69 m

301M08
D: +419.65 m
S: +417.14 m
H: 2.51 m
Ø: 1000 mm
SE:+417.14 m
SA:+417.14 m

301M01
D: +418.86 m
S: +416.43 m

H: 2.43 m
Ø: 1000 mm

SE:+416.47 m
SA:+416.43 m

574M07
D: +418.58 m
S: +416.16 m

574M11
Blindschacht
Geländehöhe: +418.32 m
S: +415.35 m
Ø: 1000 mm
SE:+415.35 m
SA:+415.35 m
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DN300 Stz

- 11.05 m -

22.62‰

DN/OD 315 PVC-U
- 66.38m -  6.20‰

VP1

VP2

St. i+11,39:
neue Anschlussleitung

DN/OD 160 PVC-U,
Anschluss an Hauptkanal mit
Connex-Stutzen DN/OD 160

für Liner DN 300,
Liner zu 80% geöffnet

St. i+1,00:
neue Anschlussleitung

DN/OD 160 PVC-U,
Anschluss an Hauptkanal mit
Connex-Stutzen DN/OD 160

für Liner DN 300,
Liner zu 80% geöffnet

St. i+1,40:
neue Anschlussleitung
DN/OD 160 PVC-U in neuer Trasse,
mit Abzweig an Hauptkanal
DN/OD 315 PVC-U anschließen

St. i+32,47 und i+53,82:
vorh. Ablaufleitungen an neue
Abzweige im Hauptkanal-
graben umklemmen

St. i+57,09:
neue Anschlussleitung DN/OD 160 PVC-U mit Abzweig
an Hauptkanal DN/OD 315 PVC-U anschließen,
vorh. Seitenzuläufe mit Abzweigen wieder anschließen

i.+
1,

40

Anschluss an vorh. Schacht 574M11:
Öffnung an neue Rohrdimension
anpassen, Rohranschluss mit
besandeter Schachtmuffe

vorh. Schacht 574M01:
Öffnung an neue Rohrdimension
anpassen, Rohranschluss mit
besandeter Schachtmuffe.
Anschlussöffnung vorh. Leitung
im Schacht verschließen
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St. i+13,45:
vorh. Anschluss an
neuen Abzweig im
Hauptkanalgraben
umklemmen, Zustand
und Lage Anschluss-
leitung unbekannt,
keine Filmung
vorhanden
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Vorsichtiges Freilegen, Ausbauen
und übergeben Rohrstück L bis
1,50 m an AG als Referenz und
Kontrollprobe.
Rohrstück vor Schachtanschluss.
Festlegung Termin Ausbau 2
Tage vorher mit AG.

Seitenzulauf am
offenen Graben filmen 574M01H
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VW 150 GG 1924

VG 150 GGG 1981

NSK NAYCWY 3x150/150
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St. i+31,60:
neue Anschlussleitung
DN/OD 160 PVC-U,
Anschluss an Hauptkanal mit
Connex-Stutzen DN/OD 160
für Liner DN 300,
Liner zu 80% geöffnet
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574M06
D: +417.26 m
S: +415.44 m

H: 1.82 m
Ø: 1000 mm

SE:+415.57 m
SA:+415.44 m

415,44

415,57 i.+1,74

11Ottostraße
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VW 150 GG 1924

VG 150 GGG 1981

NSK NAYCWY 3x150/150

NSK NAYCWY 3x150/150

t=0,90
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DN300 Stz

- 23.29 m -

67.85‰

St. i+1,74:
neue Anschlussleitung
DN/OD 160 PVC-U,
Anschluss an Hauptkanal mit
Connex-Stutzen DN/OD 160
für Liner DN 300,
Liner zu 80% geöffnet
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Festpunktverzeichnis  (ETRS89_UTM32 - System)

398778.918 5450274.933 418.447

398862.695 5450247.931 418.920

Ecke Darmstädter und
Ottostraße
Ottostraße

VP1

VP2

RECHTS (X)        HOCH (Y)           HÖHE (Z)      BEMERKUNG

Die tatsächliche Lage der Versorgungs-
leitungen kann gegenüber den
Planangaben abweichen.

Leitungsüberdeckungen können
nicht genau angegeben werden.

Die aktuellen Bestandspläne sind vor
Baubeginn bei den Versorgungsträgern
einzuholen.

Planung :

Erneuerung / Neuverlegung Anschluss DN/OD 160 PVC-U
Mischwasser und Darstellung Grabenbereich inkl. Verbau

Linersanierung (nicht in diesem Projekt)

Station in Fließrichtung ab Rohranfangi.+xx,xx

Mischwasserkanal mit Darstellung Grabenbereich inkl. Verbau

E

Legende

Regenwasserkanal

Mischwasserkanal mit  Schacht

Telekommunikationskabel

Beleuchtungskabel

Elektrokabel - MS

Gasleitung

Wasserleitung

Vermessungspunkt

Wasserhausanbohrschieber

Straßenablauf

Nebengebäude

Schachtabdeckung

VP1

Elektrokabel

B

T

20kV

Hydrant

Gebäude

W

G

Bestand :

Anschluss verschlossen

verschlossener Stutzen, entfällt im Bereich offene Bauweise

Umklemmen vorh. Ablaufleitung im
Hauptkanalgraben

Telekommunikationskabel, außer BetriebT

Telekommunikationskabel,
vermuteter Verlauf

Wasserleitung, vermuteter Verlauf

Beleuchtungskabel, außer BetriebB

Beleuchtungskabel, vermuteter Verlauf

Baum

Erneuerung / Neuverlegung Anschluss DN/OD 160 PVC-U
Regenwasser und Darstellung Grabenbereich inkl. Verbau

Regenwasserkanal, vermuteter Verlauf

Mischwasserkanal, vermuteter Verlauf

Kleinrammbohrung (BS 1-3)

Regenwasserkanal, vermuteter Verlauf

Planung Straßenbau

Straßenränder

gepl. Wasserleitung  (nicht in diesem Projekt)

Wasserleitung wird stillgelegt (vor Baubeginn)

W

W

Die Vorschriften des rheinland-pfälzischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sind bei den Erdarbeiten
zu beachten. Die vorsätzliche oder fahrlässige Nichtbeachtung der nachfolgenden Pflichten stellt nach
diesem Gesetz eine Ordnungswidrigkeit dar.
1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes

(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl., 1978, S. 159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008
(GVBl., 2008, S. 301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund
unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die
Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechenden Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht
von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.
 
2. Bei Erdarbeiten hat der Bauträger/Bauherr, die ausführenden Baufirmen vertraglich zu

verpflichten, der Denkmalfachbehörde rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit
diese, sofern notwendig, überwacht werden können. Denkmalfachbehörde ist die Generaldirektion
Kulturelle Erbe (GDKE), Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer. Die Untere
Denkmalschutzbehörde Pirmasens ist ebenfalls darüber zu informieren

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion
Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen
der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit
Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von
Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahme erforderlich.

Rein vorsorglich müssen wir darauf hinweisen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte
Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen
bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort
entfernt werden.


